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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Markus Frohnmaier, Enrico Komning, Jürgen Pohl,  
Thomas Seitz, Dr. Christian Wirth, René Springer, Uwe Witt, Matthias Büttner,  
Jörn König, Andreas Mrosek, Dietmar Friedhoff, Andreas Bleck,  
Udo Theodor Hemmelgarn, Beatrix von Storch, Uwe Schulz, Peter Boehringer,  
Marcus Bühl, Dr. Roland Hartwig, Dr. Rainer Kraft, Dr. Axel Gehrke,  
Stefan Keuter, Joana Cotar, Jürgen Braun, Stephan Brandner, Martin Reichardt,  
Waldemar Herdt und der Fraktion der AfD 

Personalkosten, Personalstruktur sowie sonstige Kosten der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  ist 
im vollständigen Besitz des Bundes. Unternehmenszweck ist die Unterstützung 
der Bundesregierung zur Erreichung ihrer entwicklungspolitischen Zielsetzun-
gen, insbesondere durch Aufträge des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Laut dem Integrierten Geschäftsbe-
richt der GIZ 2017 (Stichtag 31. Dezember 2017) beschäftigt die GIZ insgesamt 
19 506 Mitarbeiter. Hiervon sind 13 448 sogenannte nationale Beschäftigte, 
2 305 entsandte Fachkräfte und 3 753 Inlandsmitarbeiter. Hinzu kommen noch 
1 459 Entwicklungshelfer sowie integrierte und rückkehrende Fachkräfte. 
In Anbetracht der Personalentwicklung der Jahre 2015, 2016 und 2017 ist es nach 
Ansicht der Fragesteller im Hinblick auf die entwicklungspolitischen „Erfolge“ 
fraglich, ob diese expansive Personalpolitik gerechtfertigt ist, zumal die Perso-
nalaufwendungen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen der GIZ ha-
ben (im Jahr 2016 ca. 856 985 000 Euro, siehe Beteiligungsbericht des Bundes 
2017, Seite 221). Unklar bleibt, wie sich die Personalkosten auf die unterschied-
lichen Arten der Mitarbeiter und Beschäftigungsverhältnisse verteilen. 
Nach Ansicht der Fragesteller ist weiterhin auffällig, dass der GIZ-Vorstand nur 
noch mit zwei Vorstandsmitgliedern besetzt ist. Im Jahr 2018 haben zwei Vor-
standsmitglieder ihre Tätigkeit – im Abstand von wenigen Monaten – beendet. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Wie hoch war der Frauenanteil der Gesamtbeschäftigten bei der GIZ im 

Jahr 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte für nationale Beschäf-
tigte, entsandte Fachkräfte und Inlandsmitarbeiter angeben)? 

2. Wie hoch ist der Frauenanteil der Gesamtbeschäftigten nach Kenntnis der 
Bundesregierung aktuell (Stand: 1. August 2018)? 
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3. Wie hoch waren bzw. sind die Personalaufwendungen nach Kenntnis der 

Bundesregierung 
a) für das Jahr 2017, 
b) voraussichtlich für die Jahre 2018 und 2019? 

4. Welchen Anteil an den gesamten Personalkosten im Jahr 2017 haben die na-
tionalen Beschäftigten nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte nach Ein-
satzländern, Anzahl der Beschäftigten und prozentualem Anteil an den ge-
samten Personalkosten aufschlüsseln)? 

5. Welches Recht findet auf die Arbeitsverträge mit den nationalen Beschäftig-
ten nach Kenntnis der Bundesregierung Anwendung? 

6. Wie viele der nationalen Beschäftigten sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung befristet und unbefristet angestellt? 

7. Wie ist die Vergütung der nationalen Beschäftigten nach Kenntnis der Bun-
desregierung geregelt? 
Findet ein entsprechender Tarifvertrag oder eine Gehaltseinstufungsregelung 
Anwendung? 

8. Welchen Anteil an den gesamten Personalkosten im Jahr 2017 haben die ent-
sandten Fachkräfte nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte wie in Frage 4 
aufschlüsseln)? 

9. Welchen Anteil an den gesamten Personalaufwendungen im Jahr 2017 haben 
die Inlandsmitarbeiter der GIZ nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte wie 
in Frage 4 aufschlüsseln)? 

10. Findet auf die Vergütung der Inlandsmitarbeiter ein Tarifvertrag Anwen-
dung, und wenn ja, welcher? 
Wenn nein, gibt es entsprechende Gehaltseinstufungen (bitte Gehaltsstufen 
und Einstufungskriterien vollständig angeben)? 

11. Wie viele Inlandsmitarbeiter sind nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
Stabsstellen der GIZ beschäftigt (bitte nach Stabsstelle, Mitarbeiterzahl, Mit-
arbeiterzahl nach Gehaltsstufen sowie Beschäftigungsort aufschlüsseln)? 

12. Wie viele Inlandsmitarbeiter sind in den Fachbereichen (Personal, Finanzen, 
International Services etc.) beschäftigt (bitte entsprechend und vollständig 
wie in Frage 8 sowie nach Untergliederungen der Fachbereiche – Bsp.: Per-
sonal nach HR-Kompetenz, HR-Partner usw. – aufschlüsseln)? 

13. Von wem wird der Einsatz der 590 Entwicklungshelfer (Stand: 2017) bezahlt 
(falls von der GIZ bezahlt, bitte nach Einsatzland und Personalkosten nach 
Land aufschlüsseln)? 

14. Was ist der Unterschied zwischen integrierten Fachkräften und rückkehren-
den Fachkräften?  

15. In welcher Höhe wurden die Gehaltszuschüsse – im Jahr 2017 wurden 869 
integrierte und rückkehrende Fachkräfte durch das Centrum für internatio-
nale Migration und Entwicklung (CIM) gefördert – nach Kenntnis der Bun-
desregierung ausbezahlt (bitte nach integrierten und rückkehrenden Fach-
kräften, nach Kooperationsländern und Gesamtsumme der jeweiligen Ge-
haltszuschüsse aufschlüsseln)? 

16. Sind der Bundesregierung die Gründe für das Ausscheiden der Vorstands-
mitglieder Cornelia Richter und Dr. Hans-Joachim Preuß bekannt? 

17. Welche Geschäftsbereiche wurden von den ausgeschiedenen Vorstandsmit-
gliedern nach Kenntnis der Bundesregierung übernommen? 
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18. Wurden die Geschäftsbereiche der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder in 

die Geschäftsbereiche der noch amtierenden Vorstandsmitglieder integriert?  
Wenn ja, wem wurde welcher Geschäftsbereich zugeordnet? 

19. Wie hoch war die Vergütung des Vorstandes im Jahr 2017 nach Wissen der 
Bundesregierung (bitte nach Grundvergütung, zusätzlicher Fixvergütung so-
wie deren Auszahlungsgrund, variabler Vergütung und Gesamtsumme auf-
schlüsseln)? 

20. Nach welchen Kriterien richtet sich die Höhe der Grundvergütung des Vor-
standes? 
Nach welchen Kriterien richtet sich die variable Vergütung des Vorstandes? 

21. Wie hoch ist die Grundvergütung des amtierenden Vorstandes im Jahr 2018 
nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte nach Grundvergütung, zusätzli-
cher Fixvergütung sowie deren Auszahlungsgrund, variabler Vergütung und 
Gesamtsumme aufschlüsseln)? 

22. Wie hoch ist die voraussichtliche Grundvergütung des Vorstandes für das 
Jahr 2019 nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte wie in Frage 16 auf-
schlüsseln)? 

23. Wie hoch waren die Aufwendungen im Jahr 2017 für die durch die GIZ in 
Auftrag gegebenen Printmedien – beispielsweise für den Integrierten Unter-
nehmensbericht 2017 – nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte nach Me-
dium, Gesamtkosten des jeweiligen Mediums sowie Auflage aufschlüsseln)? 

24. Wie hoch waren die Aufwendungen der GIZ für die im Inland genutzten Lie-
genschaften im Jahr 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte nach 
Liegenschaft und Kosten aufschlüsseln)? 

25. Wie hoch waren die Aufwendungen der GIZ für die im Ausland genutzten 
Liegenschaften im Jahr 2017 nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte nach 
Land, Liegenschaft und Kosten aufschlüsseln)? 

Berlin, den 27. August 2018 

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
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